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Richtigstellung seitens der Armeeführung
Der Kommentar zum Artikel in der ASMZ Nr. 10, Seite 37, Autor: Eugen Thomann, über die Grenadier- und Aufklärungsformationen

der Armee (AGFA) und das Armee-Aufklärungsdetachement 10 (AAD 10) enthält Aussagen, die nicht oder nur
teilweise korrekt sind.

«In permissiven) Umfeld, wo wir auf die
Hilfe einer funktionstüchtigen Staatsgewalt
zählen, bildet die Evakuation eine typische
Personenschutzaufgabe.»

Richtigstellung:
Im permissiven Umfeld ist, falls es in einer

solchen Lage überhaupt zu einer Evakuation
kommt, die Beteiligung von Streitkräften in der

Regel nicht nötig, da wie erwähnt eine funktionierende

Staatsgewalt den Schutz der Bürger garantiert.

Eine Evakuationsoperation kann nicht mit
einer Personenschutzaufgabe verglichen werden.

«Diese Meute würde im Ernstfall nicht
mit leeren <PET>-Flaschen werfen. Schon
vergleichsweise harmlose Randalierer
schweizerischen Zuschnitts ziehen Steine
und Brandflaschen vor. In potenziellen
Operationsgebieten herrscht nie Mangel an
Feuerwaffen, am wenigsten an Automaten
vom Typ «Kalaschnikow», die schliesslich
nicht nur zu Freudenschüssen an Hochzeiten

dienen.»

Richtigstellung:
Das Armee-Aufkläningsdetachement isl sehr

wohl in der Lage, anderen Bedrohungen als leeren

PET-Flaschen zu begegnen. Die Sicherheitsvorschriften

während der erwähnten Demonstration
haben, um eine Gefährdung der Zuschauer zu

verhindern, den Einsatz von Kampf- oder
Simulationsmunition nicht erlaubt. Zudem wird bei Übungen

desArmee-Aujklärungsdetachementes immer die

Anwendung von Rules of Engagement trainiert. In
der besagten Demonstrationsübung ging es bewusst

dämm, das Verhalten ohne Schusswaffeneinsatz zu
schulen.

«Dringend zu überprüfen sind aber
Gewichtsverteilung und Synergien innerhalb des

Teilkonzepts Evakuation.Vermutlich führt ein
solcher Prozess zur Erkenntnis, es handle sich

primär um eine Aufgabe der Militärpolizei,
worin das AAD 10 einzubetten ist.»

Richtigstellung:
Die angesprochene Gewichtsverteilung und die

Synergien wurden eingehend überprüft und vom
Führungsstah der Armee bereits seit längerer Zeit
festgehalten. Es besteht eine klare Matrix, welche

Aufgaben im Gesamtrahmen der Armee der Militärischen

Sicherheit und welche den AGFA zufallen.
Dabei wurde festgehalten, dass eine Evakuation in
erster Linie eben nicht eine Personenschutzaufgabe
ist. Der Schutz ist nur eine Teilaufgabe im Rahmen
einer Evakuation. Nur das System AGFA ist mit
seinen Stäben und dem Armee-Aiifklärungsdetaclie-
ment 10 in der Lage, daraufspezialisiert und dazu
ausgebildet das Gesamtspektriini derAufgaben in
einer komplexen multinationalen Evakuationsoperation

zu bewältigen. Dabei sind neben speziellen Pla¬

nungsprozessen und logistischen Fälligkeiten
(über weite Distanzen, Zoll- und Cargopapiere)
auch spezielles Material (insbesondere im Medic-
und l 'bermittlungsbereich) und Einsatzverfahren
notwendig. Diese Kompetenzen wurden im
Rahmen der AGFA aufgebaut. Die Militärische
Sicherheit hat andere Kompetenzen. Allenfalls
kann die Militärische Sicherheit im Rahmen von

Evakuationsoperationcn Tcilaufgabcn übernehmen.

«Weil allein die Evakuationsbcreitschaft
die geplante Verdoppelung des AAD 10

rechtfertigen würde und wir uns Doppel-
spurigkeiten schlicht nicht leisten können

)»

Richtigstellung:
Es bestehen keine Doppelspurigkeiten

zwischen den AC.FA und der Militärischen Sicherheit.

Wie in anderen modernen Streitkräften
besteht eine klare Aufgabenteilung zwischen den

Sonderoperationskräfteii und Polizei- oder Mili-
tarpolizeiformahoncn (z. B. Deutschland:
Kommando Spezialkräfte und Bundesgrenzschutz,
Frankreich: GOS und Gendarmerie, Osterreich:

Jagdkommando und Gendarmerie).

Felix Endrich
Informationschef Verteidigung/
Armeesprecher, 3003 Bern

A GENERAL DYNAMICS COMPANY »«insSystems tactical vehicle3
¦'. CLESFORMULAGD CANADA AUSTRALIA SWITZ .^^M Bm«B ¦ |||| M m MfLAV DURO PIRANHA RG-SEWES EAGLE LAV DURC'«M I 1_F I \t___W V WJ^AAMlvMKt

> PIRANHA sc ==S1ES EAGLE WEAPONS SYSTEMS TACTICAL VEHfCLESFO?''__->_._~-r_|_ nnf-kCtll IT\?NIA LAV
JFOHNIA LAV DURO PIRANHA RG-SERJES. EAGLE L "***-* ' fcV: ' fcI-* iVIUHH.1 I T\FMS r,

_L_ «VEAP0N5 5YSTEMS TÄCTirv:. /EH -i:PFORMULAGD CANADA AUSTRALIA SWITZERLAND CALIFORNIA L..

__f CMK 1

I \f I \_—w W V ^*^ Vau _Z__^

EAGLE und DURO - geschützte Mobilität
Die gemeinsame Fahrzeug-Plattform der sehr gut geschützten DURO IUP
und EAGLE IV bietet dank der Austauschbarkeit der Teile innerhalb beider
Fahrzeugtypen grosse Vorteile in der logistischen Unterstützung bei einer
gemischten Fahrzeugflotte.

EAGLE IV

MOWAG GmbH
Unterseestrasse 65, 8280 Kreuzlingen, Switzerland
Telefon: + 41 (0)71 677 55 00, Fax: +41 (0)71 672 28 86
www.mowag.ch
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